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Neueinteilung der Wahlbezirke zur Landtagswahl 2023 
 
Anlage(n): 

(1) Einteilung Wahlbezirke Stand 19.07.2023 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Die beigefügte Neueinteilung (siehe Anlage 1) der Wahlbezirke anlässlich der Landtagswahl im 
Oktober 2023 wird zur Kenntnis genommen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
- / - 
 
Vergaberechtliche Prüfung: 
- / - 
 
Erläuterungen: 
Anlässlich der Landtagswahl am 08.10.2023 werden die Städte und Gemeinden in den Wahlkreisen 
in Wahlbezirke und Briefwahlbezirke unterteilt. Die Einteilung der Wahlbezirke obliegt der 
Gemeindewahlbehörde. 
 
Gemäß § 1 Landeswahlordnung (LWO) werden Gemeinden mit mehr als 2.500 Wahlberechtigten in 
der Regel in mehrere Wahlbezirke eingeteilt. Die Gemeindewahlbehörde bestimmt, wieviel 
Wahlbezirke zu bilden und wie sie abzugrenzen sind. Darüber hinaus sollen die Wahlbezirke nach 
den örtlichen Verhältnissen so abgegrenzt sein, dass allen Wahlberechtigten die Teilnahme an der 
Wahl möglichst erleichtert wird. 
 
Die letzte Neueinteilung der Wahlbezirke wurde im Jahr 2010 von der damaligen Gemeinde-
wahlleitung vorgenommen. Bei den letzten Wahlen hat sich gezeigt, dass die Nachfrage nach 
Briefwahl deutlich zugenommen hat. Daher sind bereits zur Bundestagswahl im Herbst 2021 vier 
Briefwahlbezirke gebildet worden um die Auszählung entsprechend sinnvoll aufzuteilen. 
 
Nach der Pandemie sollen die Urnenwahlbezirke wieder in ihre ursprünglichen Wahllokale 
zurückgeführt werden, bis auf die Wahlbezirke 2 und 7. 
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1 (Kammereck/Bahnhof)   Kindergarten Forsthaus 
2 (Niddastraße/Brühl West)   Familienzentrum 
3 (Südwest)     Wilhelm-Leuschner-Schule 
4 (Ortsmitte)     Bürgerhaus 
5 (Ost)      Bürgerhaus 
6 (Obergärten/Vogelviertel/Brühl Ost)  DRK-Heim 
7 (Bayerseich I/Büchenhöfe/Geisbaum) Wilhelm-Leuschner-Schule 
8 (Bayerseich II/B 3)    Kindergarten Bayerseich. 
 
 
Dem Wahlbezirk 7 waren in der Vergangenheit auch Straßen rund um die Frankfurter Straße 
zugeteilt. Bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 gab es dort insgesamt 537 Wahlberechtigte. 
Damit war der Wahlbezirk nur halb so groß wie der Durchschnitt der übrigen Wahlbezirke. Daher 
wurde der Wahlbezirk 7 umstrukturiert bzw. mit Straßen aus anderen Wahlbezirken aufgefüllt. Die 
Wahlberechtigen sollen damit nicht mehr in Bayerseich wählen, sondern gehen in die Wilhelm-
Leuschner-Schule. Die Straßen im Ortsteil Bayerseich, die dem Wahlbezirk 7 angehörten, wurden 
dem Wahlbezirk 8, der in Bayerseich verbleibt, zugeschlagen. 
 
In der als Anlage beigefügte Tabelle sind die Straßen, bei denen es Veränderungen gibt, farblich 
markiert: 
ROT:  gehört dem Wahlbezirk nicht mehr an 
GELB:  kommt in dem Wahlbezirk neu hinzu 
 
Mit der Neuaufteilung der Wahlbezirke wird eine homogene Verteilung der Wahlberechtigen erzielt. 
Dies hat auch positive Auswirkungen auf die Briefwahlbezirke, die jetzt alle gleich groß sind.  




